Prozessvollmacht

Den Rechtsanwälten Weyand, Dr. Rohlfing, Mühling, Dr. Lohmann, Padberg, Dr. Klostermann, Rössler, Reimann, Neuhaus, Kott, Stritzel, Dr. Renners, Loof, Holtmeyer, Asshoff und Dr. Trappe in Hamm, Leipzig und Halle (Saale) 
wird hiermit in Sachen


gegen        




Prozessvollmacht erteilt.

Die Vollmacht ermächtigt zu allen den Rechtsstreit betreffenden Prozesshandlungen, insbesondere zur Stellung von Anträgen, zur Erhebung der Widerklage, zur Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen, zur Bestellung eines Vertreters, zur Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht und Anerkenntnis, zur Einlegung und Zurücknahme von Rechtsmitteln und zum Verzicht auf solche, ferner zur Empfangnahme von Geldern und Wertsachen, insbesondere des Streitgegenstandes, und der vom Gegner, der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten. Die Vollmacht bezieht sich auch auf evtl. Nebenverfahren, wie Arrest-, einstweiliges Verfügungs-, Kostenfestsetzungs- und Hinterlegungsverfahren und berechtigt zur Vertretung in Insolvenz-, Vergleichs- und Zwangsvollstreckungsverfahren und zur Nebenintervention.

	.................................., den
	........................................
	...........................................

	(Ort)
	(Datum)
	(Unterschrift Mandant)
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